
VORWORT 

Ob man die Klagen über eine „Festschrifteninf1ation" 1 und die Feststellung einer 
gewaltigen Steigerung des Umfangs der Festschriften und der Zahl der enthaltenen 
Beiträge (,,Gigantomanie")2 heute noch als problematisch empfinden muss oder 
kann, soll hier nicht diskutiert werden. An den Befunden hat sich jedenfalls nichts 
geändert. Geändert haben dürfte sich jedoch die Bedeutung, die solchen Festschrif
ten, Gedächtnisschriften oder Symposien zugemessen -wird. Man wird wohl nicht 
fehlgehen in der Annahme, dass heute der Geburtstag des Kollegen oder der Kolle
gin als solcher das Ereignis ist, zu dem sich „Schüler", Freunde, Fakultätskollegen 
und Wegbegleiter zunächst als Autoren eines Beitrags, dann als Gäste des Jubilars 
anlässlich der Übergabe des Gemeinschaftswerks zusainmenfinden. Diese ,,,neue' 
Tradition" gibt es freilich offenbar bisher nur bei den „Universitätsprofessoren und 
-professorinnen". Hingegen scheint, jedenfalls lln Bereich des Strafrechts, bei den
praktisch Tätigen, den Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten und - seltener -
Ministerialbeamten, die alte Bedeutung, nach der in ihren Gebieten nur deutlich
Herausragende zu ehren der Zweck einer solchen Feier ist, sich noch erhalten zu
haben. Dass Thomas Fischer eine solche Prominenz zukormnt, dürften selbst dieje
nigen nicht ernstlich bestreiten können, die sich von ihm „getroffen" fühlen, denen
sein „Ton" nicht gefällt oder die Richtung, die er zu den von ihm jeweils aufgewor
fenen Fragen vertritt . Zahlreiche Beiträge in dieser Festschrift mit Lob und Kritik -
beides in großer und erfrischender Klarheit - belegen das.

Damit deutet sich schon an, dass diese Fe,stschrift, die für den 65. Geburtstag (am 
29.4.2018) einige Monate zu spät, für den 70. über vier Jahre zu früh,jedoch fast 
pünktlich zum_ derzeitigen Regeleintritt in den Ruhestand kommt, nicht nur in
soweit, sondern auch in ihrem Inhalt „etwas anders" ausfällt als die sonst üblichen 
Ehrungen in Fonn einer Festschrift . Diese Einschätzung teilt sie mit des Jubilars 
Lebenslauf, der deutlich aus dem Rahmen jedenfalls des bei arrivierten Juristen Üb
lichen herausfallt: Der in Werdohl (Sauerland) geborene Sohn des Arztes Dr. med. 
Dipl. Ing. Otto Fischer aus dem Sudetenland und dessen Frau Kläre wuchs bis 1969 
in Fim1entrop-Rönkbausen (ca. 1700 Einwohner) auf, trat 1963 im nahegelegenen 
Plettenberg in das Städtische Neusprachliche Gymnasium ein, wandte sich mit 
16 Jahren von seiner Hein-iat ab und besuchte numnehr von 1970 bis 1971 ein 
Gymnasium in Friedberg (Hessen). In der zwölften Klasse verließ er auch diese Bil
dungsstätte und arbeitete unter anderem als (Rock-)Musiker und Kraftfahrer, 
wohnte zwei Jahre in Worn1s in einer Musiker-Kommune, kehrte 1973 nach Fried
berg zurück und legte dort 1975 das Abitur ab. Es folgte der Wehrdienst, aus dem er 
nach vier Monaten (und 1nehreren Anläufen) als Kriegsdienstverweigerer ausschied 
und sodann als Rettungssanitäter seinen Zivildienst in Frankfurt-Höchst bis Okto-

1 Bruns GA 1987, 371.
2 So Lüt(ger]R 1989, 309 (310).
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ber 1976 ableistete. Danach studiette er in Frankfurt von 1976 bis 1978 fünf Semes
ter Germanistik (mit dem „vagen" Ziel Schriftsteller), brach das Studium aber ab 
und arbeitete vom Mai 1978 bis zum_ September 1980 erneut, nunrn_ehr als Paket
zusteller bei der Deutschen Bundespost. Im Wintersemester jenes Jahres schließlich 
begann er den Weg, der ihn zu seiner „Bestllnmung" führen sollte: Er schrieb sich 
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg im Fach Rechtswissenschaft ein 
und legte dort 1984 nach nur sieben Semestern das Erste Juristische Staatsexamen 
ab. Von September 1984 an absolvierte er den Vorbereitungsdienst als Rechtsrefe
rendar im Bereich des OLG Bamberg. 1986 erfolgte die Promotion mit einer, in 
14 Monaten erstellten, in Umfang und Inhalt großen Dissertation zur Thematik 
„Öffentlicher Friede und Gedankenäußerung. Grundlagen und Entwicklung des 
Rechtsguts ,öffentlicher Friede', insbesondere in den§§ 126, 130, 140 Nr. 2, 166 
StGB" und einer Exegese zum Dr. iuris utriusque bei Ulrich Weber, an dessen 
Lehrstuhl er seit 1982 als studentische, ab Herbst 1984 als wissenschaftliche Hilfs
kraft beschäftigt war. Ulrich Weber, später Professor in Tübingen, Walter Steinleit
ner, Amtsgerichtsdirektor in Weißenburg in Bayern, wo Fischer nach dem Zweiten 
Juristischen Staatsexamen 1987 (und nach einer ersten Station lln Jahr 1988 am 
Amtsgericht Ansbach) bis 1990 tätig gewesen war, und Gerd Pfeiffer3, zuletzt Präsi
dent des BGH, nennt Fischer in ell1em für ihn typischen Interview als ihn be
eindruckende Menschen, ,,denen ich die Überzeugung verdanke, dass es sich lohnt, 
sich für ein dem Menschen zugewandtes (Straf-)Recht und ein gerecht verfasstes 
Gen1einwesen einzusetzen''. 4 

Fischers weiterer Lebens- und Karriereweg, der auch noch ein Studiun1 der So
ziologie von 1990 bis 1993, wiederun1 in Würzburg, aufweist, ist knapp dokun1en
tiert in den „Erläuterungen". 5 

Liest man Fischers Kolumnen und seine Kommentierung gesellschaftlicher Er
eignisse oder seine Ansichten zu speziell rechtlichen Fragen oder Diskussionen, so 
entsteht sehr schnell das Bild ein es n1einungs- und durchsetzungsstarken Strafjuris
ten, dessen publik werdender Interessenshorizont nicht, wie bei vielen „Praktikern" 
und „Theoretikern", an den Grenzen des Strafrechts i. w. S. endet. Man erlebt einen 
Autor, der, eine spitze Feder führend, auf der Basis schneller Auffassungsgabe den 
Mut hat, die Änderung von Missständen durch Aufklärung über deren Ursachen 
anstoßen zu wollen, wobei er Vorschläge zu deren Behebung vorstellt. Wer, wenn 
er denn solche Fähigkeiten wie Fischer hierzu hat, tut das schon, setzt sich damit 
sehenden Auges auch den Insinuationen, üblen Nachreden und Herabwürdigun
gen aus, die ihn1, voraussehbar und vorausgesehen, denn auch alsbald zu teil wur
den und werden? Neben Missverstehen(-wollen) und Neid, aber regelmäßig reich
lich Zustll11111ung, gibt es - was Wunder bei dieser ungeheuren Schaffenskraft -
verschiedentlich auch (Anti-)Kritik. Doch wie auch immer: Wer am „Mainstream", 
oder etwa an der Qualität so mancher Press eerzeugnisse Kritik äußert, n1uss auf der 
Basis einer anderen Bewertung der jeweils thematischen Problematik immer mit 

3 Ihm widmete Fischer einen Nachruf im Journal der Juristischen Zeitgeschichte 2007, 101 ff. 
4 fachbuchjournal 5/2016, 12 (18).
5 Barton/Hettinger ➔ S. 3. Nebentätigkeiten und Herausgeberschaften finden sich unter https://

www.fücher-stgb-de/fischer/vita/; ferner bei Wikipedia, Thomas_Fischer_Qurist). 
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Gegenvvind, teils auch mit heißer Luft ohne weiteren Inhalt aus „interessierter" 
Richtung, rechnen, braucht eine unerschütterliche Zivilcourage, ein stabiles Ner
venkostüm, Ausdauer und - Argumente. Wer wollte ernstlich behaupten, dass es 
Tbomas Fischer hieran je gefehlt hätte? 

Ob Manche glauben, ihm Formulierungen Dritter als Zitate zuschreiben zu sol
len, die er selbst erkennbar lediglich „zitiert" hat, ist nicht nur eine Geschmacks
frage; und wer auf „ricbterliche Mäßigung" pocht, sollte freilich zunächst eimnal 
deutlich gemacht haben, welches Richterbild denn seiner Kritik zugrunde liegt, 
dass das von ihm in Anspruch genommene, aber nicht näher ausgefiihrte „Richter
bild" also etwas Anderes als einen „Homunkulus" im Auge hat. Dreht man diesen 
Spieß einmal um, könnte womöglich insoweit ein seit l 848/ 49 bestehendes be
merkenswertes Defizit in Teilen der deutschen Richterschaft erkennbar werden. 

Was wurde ihm nicht alles angekreidet: Dass er sich den Senatsvorsitz „erklagt" 
habe (schlimm schlimm, wenn ein Richter einen eigenen, offenkundig berechtig
ten Anspruch durchsetzt ... ; die angemahnte, beschämende Alternative hieße dem
nach: Grundstellung einnehmen, hinsetzen, Kopf einziehen, wegducken und, vor 
allem: Mund halten), dass seine Kritik nicht Halt mache vor der Tür des eigenen 
„Hauses" in der Karlsruher Herrenstraße (V ier- oder Zehn-Augen-Prinzip?), dass 
er, schon früh, neben Anderen und mit kräftigen Worten den „Deal" (die Abspra
che oder Verständigung im Strafverfahren und das damit einhergehende Bild der 
Justiz) bekämpft habe, der für die Justiz der Tatsacheninstanzen (relativ kurzfristig) 
verlockend bequem erscheint (kurzer Prozess, wenig Arbeit). In dichtes, dem sog. 
veröffentlichten Zeitgeist entsprungenes, auch tagespolitisch motiviertes „Sperr
feuer" geriet er (neben vielen Mitstreitern aus der „W issenschaft") mit seinem hart
näckigen, letztlich vergeblichen Kampf gegen das „Gesetz zur Verbesserung des 
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung" ,6 dessen neugefasstem § 177 StGB er in 
der 65. Aufl. seines „Kurz-Großkommentars" zum StGB eine höchst bemerkens
werte, 206 Randnummern umfassende, kritische Erläuterung gewidmet hat. 

Noch V ieles gäbe es zu sagen, manches hiervon findet sich in der Festschrift zu 
Thomas Fischers Ehren. Nur ein „kurzes Wort" noch zu seinem „ernüchternd" 
realistisch-kritischen Blick auf das Verhältnis der „beiden Welten" der W issenschaft 
(Theorie) und der Rechtsprechung (Praxis): Wie wenige Andere ist Fischer inso
weit aufgrund seiner Laufbahn und seiner fachlichen Kompetenzen zu einem Urteil 
in der Lage. Er sieht diese „Welten" sich voneinander entfernen: Der Rechtspre
chung fehle es an kritischer Selbstreflexion, der Wissenschaft an hinreichender Be
rücksichtigung der Wirklichkeit. Weil nun beide, wenngleich auf unterschiedliche 
Weise, Verantwortung für das Strafrecht trügen, appelliert der Jubilar an die, die es 
angeht, ihre „Aufmerksamkeit auf das Gemeinsame" zu richten, das Recht.7 Die 
Rechtsprechung warnt er vor „Entgrenzung", nämlich davor, Intention (als Ge
samtwürdigung) und Abstraktionen (als Verhältnismäßigkeit) an die Stelle hindern
der Prinzipien treten zu lassen. Von der Wissenschaft fordert er, sich auf die Auf-

6 50. StÄG vom 4.11.2016. 
7 Fischer FS Hamm, 2008, 64 (81); da.zu Hettinger in A<;holt/Eisenhardt/Prinz von Sachsen 

Gessaphe/Zwiehoff (Hrsg.), Strafrecht und Juristische Zeitgeschichte. Symposium anlässlich des 
70. Geburtstages von Thomas Vorrnbaum, 2014, 28 (40ff).
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gaben einzulassen, die dem Strafrechtssystem für die Strukturierung sozialer Ord
nung in Europa aufgegeben sind. Klar, das Denken an Schnittstellen ist unbequem, 
wenn man sich daran gewöhnt hat, in Filterblasen zu venveilen. Der Jubilar, der das 
Leben als ein „stetes Orientieren und ausdauerndes Anschwimmen gegen eigene 
Fehler und Unsicherheiten"8 versteht, kä1npft gegen den Strom und hat sich „dem
zufolge" mit Kritikern und Kritikerinnen herumzuschlagen. Auch insoweit eröff
nete sich ihm ein weites, Kräfte bindendes und Zeit :fressendes Tätigkeitsfeld. 
Noch etwas anderes, höchst Bemerkenswertes sei hier envähnt, weil es in besonde
rer Weise das Anliegen des Jubilars bezeugt. Seit 2015 findet in Baden-Baden, auf 
Fischers Initiative hin und finanziert von ihm, alljährlich eine zweitägige Veranstal
tung statt (die Baden-Badener Rechtsgespräche), deren jeweiligen Gegenstand ein 
Schwerpunktthema des derzeitigen Strafrechts bildet. Autorinnen und Autoren aus 
„allen Lagern" beleuchten diese Thenutik sodann aus verschiedenen vorgegebenen 
Perspektiven. Wer ihn dort als Moderator und Diskutant erlebt hat, der, imu1er als 
einer von vielen, das Wort ergreift, mit leiser Stimme vorsichtig-zögernd einen Ge
danken entvvickelt, oft mit einem_ unausgesprochenen Fragezeichen versehen, der 
ahnt, wie skrupulös Thomas Fischer beim Verfertigen seine Argumentationen ver
fahrt: Kon1munikation an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis als Anlie
gen. 

Schon das hier Notierte zeigt einen wahrlich nicht konfliktscheuen Juristen, dem 
Aufklärung und Diskussion Herzensanliegen sind, der in Kauf nin1mt, dass seine 
Arbeiten bei manchen Meinungsmachern auf heftigste Kritik - welcher „Qualität" 
auch ünmer - treffen; wenn in der Sache keine Gegenargun1ente zui Verftigung 
stehen, wird das Defizit gern auch durch W ägen einzelner Forn1ulierungen auf der 
diplomatischen Goldwaage ersetzt (was Fischer „eher für keine ernsthaften Einwen
dungen" hält): Das sind jedenfalls die Kosten, die zu entrichten sind, wenn es un1 
einen in der Sache hart geführten Diskurs geht. Dabei ist dem Jubilar klar: Wer aus
teilt, muss auch einstecken. Das gilt freilich nur dann, wenn die Antikritik die strei
tige Sache argumentativ vorwärtsbringt. 

Den Schluss mögen Sätze bilden, die Thomas Fischer in Interviews gesagt sowie 
solche, die er in seiner ersten Kolumne „Der Beginn" im Januar 2015 sowie in der 
118. und letzten, ,,Der Ausklang" vom Mai 2017, geschrieben bat. Auf die Frage,
wie gerecht Recht seiner Erfahrung nach sei, antwortete er: ,,Was wir 111achen kön
nen und müssen, ist, die praktischen und gesellschaftlichen Prinzipien des Zusam
n1enlebens zu erklären und widerzuspiegeln, also etwa De1nokratie, die Würde des
Menschen, Gleichberechtigung von Menschen und Fairness, insbesondere Verfah
rensfairness". 9 Auf die Frage, welche prägenden Erfahrungen er außerhalb des Stu
dimns, also in1 Leben neben oder vor dem Jurastudimn gemacht habe, sagte er:
,,Insgesamt ungefahr zwölf. Die verrate ich hier aber nicht, bis auf eine: Die Gebur
ten meiner Söhne" . 10 - Seine erste Kolumne „Fischer im Recht. Der Beginn" be
endete er mit der Beschreibung seines Ziels: ,,Versuchen wir also eine Kolumne der

8 Fischer FS Rissing-van Saan, 2011, 143 (155).
9 https://galore.de/interviews/print/people/thomas-fischer/2015-01-12. 

10 Aufklärung, Erhellung, überraschende Zusammenhänge. Im Gespräch mit Angelika Beyreu
the,, fbj 5/2016, 12 (18). 
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Aufklärung, Belehrung, Kritik!" , 11 und seine letzte schloss er mit einem Dank: ,,Ich 

danke meiner Frau dafti.r, dass sie die gelegentliche schlechte Laune und die zahlrei
chen Fehler des Kolumnisten begleitet, schmerzliche Feindseligkeiten mit ihm er
tragen und sich über das Gegenteil mit ihm gefreut hat". 

Juli 2018 Stephan Barton., Ral[Eschelbach, Michael Hettinger 
Eberhard Kempf, Christoph Krehl, Franz Salditt 

11 W'NW.Zeit-online.de.fischer im recht-der beginn.




